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Das Zitat bezieht sich auf den Erwerb weiterer Lehrbefähigungen, also Lehrbefähigungen für
weitere Fächer.
In Brandenburg muss beispielsweise das Drittfach im Erweiterungsstudium in gleichen Umfang
studiert werden wie das Zweitfach.
Den Rest habe ich oben schon erklärt.
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